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ARBEITGEBER ODER AUFTRAGGEBER
BESCHÄFTIGUNG VON 

GIGWORKERN
WÄHREND FREISCHAFFENDE VIELE FREIHEITEN GENIESSEN,  

HABEN AUFTRAGGEBENDE FIRMEN SOFORT EINSATZKRÄFTE ZUR HAND. DOCH AUFGEPASST:  
MEIST BLEIBT KAUM ZEIT, UM ÜBER VERSICHERUNGSPFLICHTEN NACHZUDENKEN.  

DAS KANN FÜR UNTERNEHMEN FATAL SEIN, DENN ES GIBT EINIGE GESETZLICHE VORGABEN.
Gastbeitrag: Beatrix Bock

Beatrix Bock ist  
Kundenberaterin und 
Fachspezialistin bei 
der Kessler & Co
AG. Sie ist zudem  
Vizepräsidentin der
Prüfungskommission 
der Sozialversich-
rungs-Fachleute sowie
Dozentin an der KV 
Business School  
Zürich. 
kessler.ch

Anzeige

MAS Coaching FHNW – im beruflichen Kontext – BSO anerkannt – hier informieren:

Gigwork

Arbeitsvertrag

AHV-Status
Arbeitsnehmende

Abrechnung  
im vereinfachten 

Verfahren

Normale  
Abrechnung

Befreiung von  
der Beitragspflicht 
wegen geringfügi-

gem Verdienst

Auftrag

AHV-Status
Selbständig-
erwerbende

Gigwork ist ein zeitlich befristeter Arbeitseinsatz, für den 
Sozialversicherungsbeiträge und gegebenenfalls auch Quel-
lensteuern prinzipiell vom Arbeitgebenden abzuführen sind. 
Wird die Arbeit von einer selbständigerwerbenden Person 
geleistet, liegt möglicherweise ein Auftragsverhältnis vor. In 
diesem Fall ist diese verpflichtet, die Abrechnung der Sozial-
versicherungsbeiträge und Steuern selbst vorzunehmen. 
 Entsprechend gibt es bei der AHV verschiedene Abrechnungs-
möglichkeiten:

AHV-Beitragsstatus
Die beitragsrechtliche Stellung einer erwerbstätigen Person 
wird jeweils unter Würdigung der gesamten Umstände des 
Einzelfalls beurteilt. Weil dabei vielfach Merkmale beider 
Erwerbsarten vorliegen, wird sich der Entscheid der AHV 
danach richten, welche im konkreten Fall überwiegen. Den 
Elementen Unternehmerrisiko (Selbständigkeit) und Abhängig-
keitsverhältnis (Arbeitnehmende) sowie ihren einzelnen Aus-
prägungen kann je nach der Art der zu beurteilenden Umstände 

Quellen:

- Sozialversicherungsgesetze

-  Wegleitung über den mass-
gebenden Lohn WML

-  Empfehlung Ad-hoc-Kom-
mission Schaden UVG Nr. 
3/2008 geringfügiger Lohn
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• CV-Datenbank mit Matchingtool «QualiProfil»
• Social Media-, Partnernetzwerk- und Fachpresse-Präsenz
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entsprechend unterschiedliches Gewicht zukom-
men. Die verschiedenen Merkmale sind:

Bei der Beurteilung des Einzelfalls ist unter ande-
rem die Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses, 
- die Abreden der Vertragsparteien über ihre 
AHV-rechtliche Stellung (selbständig- oder 
unselbständigerwerbend) - nicht ausschlagge-
bend. Arbeitet ein Freelancer ausschliesslich für 
eine Unternehmung und ist in deren Arbeitsorga-
nisation eingebunden, ist die Wahrscheinlichkeit 
gross, dass der Freelancer von der AHV als Arbeit-
nehmender eingestuft wird. Auch bei verschie-
denen Tätigkeiten kann eine von der AHV als 
Arbeitnehmertätigkeit eingestuft und die andere 
als Selbständigkeit gelten. 

AHV-Beitragspflicht der Arbeitnehmenden
Die Beitragspflicht ist abhängig von der ausgeüb-
ten Tätigkeit, von der Lohnhöhe sowie den Arbeit-
nehmenden, die immer eine Beitragsentrichtung 
verlangen können. Gilt für bestimmte Tätigkeiten 
eine uneingeschränkte Beitragspflicht, ist das bei 
anderen erst ab einem Lohn von über 2300 Fran-
ken pro Jahr und Arbeitgebenden der Fall. 

Berufliche Vorsorge
Arbeitnehmende mit befristeten Anstellungen 
oder Einsätzen sind der obligatorischen Versiche-
rung unterstellt, wenn:
a.  das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über 

die Dauer von drei Monaten hinaus verlängert 
wird: In diesem Fall ist der Arbeitnehmende 
vom Zeitpunkt an versichert, an dem die Ver-
längerung vereinbart wurde;

b.  mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen 
beim gleichen Arbeitgebenden oder Einsätze 
für das gleiche Verleihunternehmen erfolgen, 
die länger als drei Monate dauern und bei 
denen kein Unterbruch von mehr als drei 
Monaten vorliegt. In diesem Fall ist der Arbeit-
nehmende ab Beginn des insgesamt vierten 
Arbeitsmonats versichert.

Arbeitnehmende, die überdies nebenberuflich 
tätig und bereits für eine hauptberufliche 
Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind 
oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit ausüben, unterstehen nicht der obliga-
torischen beruflichen Vorsorge.

Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitneh-
mende kann sich jedoch freiwillig versichern las-
sen (meist bei der Stiftung Auffangeinrichtung), 
wenn er im Dienst mehrerer Arbeitgebender steht 
und sein Gesamtlohn die Eintrittsschwelle BVG 
überschreitet. In diesem Fall ist der Arbeitgebende 

Anzeige

1.  Bei einem Auftragsverhältnis
a) Anerkennung der Selbständigkeit durch  

die  Ausgleichskasse vorlegen lassen
b) Nachfragen, welche Tätigkeiten aktuell  

gleichzeitig ausgeübt werden

2.  Bei einem Arbeitsverhältnis
a) Verzicht auf die Sozialversicherungsbeiträge schriftlich 

unterzeichnen lassen 
b) Befristung von Gigwork auf 3 Monate strikte einhalten

3.  Bei Vermittlung von Gigwork braucht es  
eine Bewilligung zum Personalverleih

4.  Bei der Krankentaggeld- und bei UVG-Zusatz - 
versicherungen Gigworker nicht versichern

5. Quellensteuern wo erforderlich abrechnen

6.  Eine Rückstellung bilden, falls doch eine  
Nachzahlung nötig ist

Merkmale Abhängigkeitsverhältnis
•  Weisungsrecht
•  Unterordnungsverhältnis
•  Pflicht zur persönlichen  

Aufgabenerfüllung
•  Konkurrenzverbot
•  Präsenzpflicht

Merkmale Unternehmerrisiko
•  Erhebliche Investitionen
•  Verlusttragung
•  Inkasso- und Delkredererisiko
•  Unkostentragung
•  Handeln auf eigenen Namen 

und auf eigene Rechnung
•  Beschaffung von Aufträgen
•  Beschäftigung von Personal
•  Eigene Geschäftsräumlichkeiten

Uneingeschränkte  
Beitragspflicht

•  Personen in einem Privat-
aushalt, insbesondere
- Reinigungstätigkeiten
- Haushaltstätigkeiten
- Betreuungstätigkeiten
- Aufgabenhilfe

Beitragsfrei bleiben Löhne bis zu 
750 Franken pro Jahr und Arbeit-
gebenden an Jugendliche unter  
25 Jahren, ausser sie verlangen die 
Beitragsabrechnung.

•  Personen, die von Tanz- 
und Theaterproduzenten, 
Orchestern, Radio und 
Fernsehen sowie von 
Schulen im künstlerischen 
Bereich entlöhnt werden.

Keine Beiträge bei 
geringfügigem Lohn

Löhne über 
2300 Franken

AR
BE

ITN
EHMENDE

SELBSTÄNDIGERWERBENDE

•  Lohn bis 2300 Franken  
pro Jahr und Arbeit-
genbenden

•  Arbeitnehmende  
verlangen keine  
Beitragsentrichtung. 

•  Normale Beitragspflicht 
auf dem gesamten Lohn

•  Sämtliche Entgelte  
aus den verschiedenen 
Einsätzen zusammen-
zählen

verpflichtet, mindestens die Hälfte 
der Beiträge zu bezahlen, die auf 
den bei ihm bezogenen Lohn ent-
fallen.

Fallstrick Sozialversicherung
Kippt der Beitragsstatus der AHV 
auf ein Arbeitsverhältnis, obschon 
der Arbeitgebende von einem Auf-
tragsverhältnis ausging, hat das 
Auswirkungen. Massgebend sind 
nicht die getroffenen Vereinbarun-
gen, sondern die tatsächlichen Ver-
hältnisse. So hat der Arbeitnehmer-
status bei einem Arbeitsverhältnis 
Konsequenzen bei allen Sozialver-
sicherungen. Das sollte unbedingt 
geprüft werden. a


